
Fürstenfeld, 20.08.2022

Betreff      :       Vollziehung Steirisches Raumordnungsgesetz (StROG)

Hohes Gericht!

Anbei die Darstellung eines Vorgangs (von der überregionalen Raumplanung über ÖEK bis 
zum Bebauungsplan) der im steirischen Raumordnungsgesetz (StROG) geregelt sein sollte. 
Ich ersuche das Gericht um eine Feststellung ob in der Sache Verletzungen des StROG vorlie-
gen. Diese Beschwerde betrifft nicht einzelne Bescheide (eine Einwendung betreffend Bebau-
ungsplan wurde direkt an das Bauamt der Stadtgemeinde Fürstenfeld übermittelt) sondern die 
Vollziehung des im StROG beschriebenen Prozesses.

Hochachtungsvoll
Dipl.Ing. Horst Fiedler

Anlagen (als Emailattachements): 
- Sachverhaltsdarstellung inkl. Referenzen (auch Online unter https://change.hfff.at/hofbergen  ) 
- Zahlungsbeleg Beschwerdegebühr
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